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Satzung der Stadt Ibbenbüren 
für die Benutzung der kommunalen Friedhöfe 

- Friedhofssatzung -  
vom 17. Dezember 2025 

 

 

P r ä a m b e l  
 

Aufgrund von § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz – 
BestG NRW) vom 17. Juni 2003 (GV. NRW. S. 313), zuletzt geändert durch Artikel 71 des Gesetzes 
vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 122) und § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618) hat der Rat der Stadt Ib-
benbüren am 17. Dezember 2025 folgende Neufassung der Friedhofssatzung beschlossen: 

 

 

I .  A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n  
 

B e g r i f f s b e s t i m m u n g  
 

Der Nutzungsberechtigte ist diejenige Person, der das Recht zur Nutzung einer Grabstätte durch die 
Friedhofsverwaltung zugewiesen worden ist. 
Der Totenfürsorgeberechtigte ist diejenige Person, die der Tote mit der Bestimmung des Ortes und der 
Art der Gewährung der letzten Ruhe betraut hat, auch wenn sie nicht zum Kreis der sonst berufenen 
Angehörigen zählt. Wenn und soweit der Wille des Toten nicht erkennbar ist, sind die in § 15 Abs. 7 
Satz 2 genannten Personen nach Maßgabe des dort festgelegten Rangverhältnisses totenfürsorgebe-
rechtigt. Die Friedhofsverwaltung kann sämtliche Unterlagen einsehen, die für die Ermittlung des To-
tenfürsorgeberechtigten von Bedeutung sind. 

 

§ 1 
G e l t u n g s b e r e i c h  

 
Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet der Stadt Ibbenbüren gelegenen und von ihr verwal-
teten Friedhöfe: 
 

Hauptfriedhof, Ledder Straße 
Zentralfriedhof, Nordstraße 
Waldfriedhof Dickenberg, Am Waldfriedhof 
Friedhof Dörenthe, Löchtweg 
Friedhof Püsselbüren, Bohnenweg 
Friedhof Uffeln, Uffeln Mitte 
Kommunaler Friedhof Laggenbeck, Gründkenliet 

 

Bereitstellungsdatum: 

20. Dezember 2025 
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§ 2 
F r i e d h o f s z w e c k  

 
(1) Die Friedhöfe sind nichtrechtsfähige Anstalten der Stadt. 
 
(2) Die Friedhöfe dienen der Gewährleistung der letzten Ruhe der Toten (Leichen, Tot- und Fehlge-

burten) durch Bestattung (Einbringung in eine Erdgrabstätte) oder Beisetzung (Aufbewahrung der 
sterblichen Überreste in sonstiger Weise, insbesondere Einbringung der Totenasche in ein Urnen-
grab), die bzw. deren Eltern bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt waren oder ein Recht auf Be-
stattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Darüber hinaus dienen die 
Friedhöfe auch der Bestattung der aus Schwangerschaftsabbrüchen stammenden Leibesfrüchte, 
falls die Eltern Einwohner der Stadt Ibbenbüren sind. Die Bestattung anderer Personen bedarf ei-
ner Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
 

(3) Die Benutzung der Friedhofseinrichtungen für rituelle Waschungen der Toten, die bei ihrem Able-
ben Einwohner der Stadt waren oder die ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer be-
stimmten Grabstätte besaßen, wird auf dem Hauptfriedhof zugelassen. 

 
§ 3 

N a h e r h o l u n g / N a t u r s c h u t z  

(1) Die Friedhöfe sind auch Grünanlagen und stehen als Naherholungsanlagen zur Verfügung. Bei 
der Benutzung ist der vorrangigen Nutzung als Friedhof in besonderer Weise Rechnung zu tragen.  
 

(2) Die Friedhöfe werden entsprechend den Zielen des Naturschutzes erstellt, unterhalten und erwei-
tert. Bei Neubepflanzungen sind bodenständige und standortgerechte Pflanzen und Gehölze zu 
verwenden. Ausgenommen sind die Grabflächen. Die Verwendung von Torf zur Bodenmanipula-
tion oder Grababdeckung wird – auch zum Schutze der Torfmoore – nicht zugelassen. Unzulässig 
ist die Anlieferung und Verwendung von Kunststoffen und anderen, nicht verrottbaren Materialien 
als Grabschmuck, als Teile des Grabschmuckes und bei Grabeinfassungen. Ausgenommen sind 
Blumenvasen, soweit sie wiederverwendet und nicht der Abfallbeseitigung des Friedhofes zuge-
führt werden. Unzulässig ist ebenso die Verwendung von chemischen Pflanzenschutz- und Un-
krautbekämpfungsmitteln. Gleiches gilt für die Verwendung von Streusalzen und anderen ätzen-
den Stoffen zur Beseitigung von Schnee- und Eisglätte. Das Verwendungsverbot von Kunststoffen 
und anderen nicht verrottbaren Materialien gilt auch für Särge und Überurnen. 
 

(3) Nicht zulässiger Grabschmuck ist innerhalb einer angemessenen Zeit von den jeweiligen Nut-
zungsberechtigten außerhalb des Friedhofes ordnungsgemäß zu entsorgen. Kompostierbarer Ab-
fall ist den gekennzeichneten Abfallsammelstellen auf den Friedhöfen zuzuführen. Der gesam-
melte Abfall wird durch die Friedhofsverwaltung einer Kompostieranlage zugeführt. 
Restmüll ist in den entsprechenden Behältern zu entsorgen. Überschüssige Erde darf an gekenn-
zeichneten Stellen abgegeben werden. Kies, Grabumrandungen oder Grabmale sind eigens zu 
entsorgen. 
 

§ 4 
S c h l i e ß u n g  u n d  E n t w i d m u n g  

 
(1) Friedhöfe können für weitere Bestattungen und Beisetzungen gesperrt (Schließung) oder einer 

anderen Verwendung zugeführt werden (Entwidmung). 
 

(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen und Beisetzungen ausgeschlos-
sen. Soweit durch die Schließung das Recht auf weitere Bestattungen und Beisetzungen in Wahl-
grabstätten erlischt, wird dem Nutzungsberechtigten für die restliche Nutzungszeit bei Eintritt ei-
nes weiteren Bestattungs- oder Beisetzungsfalles auf Antrag eine andere Wahlgrabstätte zur Ver-
fügung gestellt. Im Fall des Satzes 2 kann der Totenfürsorgeberechtigte mit schriftlicher Zustim-
mung des Nutzungsberechtigten die Umbettung von Toten auf Kosten des Friedhofsträgers ver-
langen. 
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(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofs als Ruhestätte der Toten verloren. Die 

Bestatteten werden, falls die Ruhezeit (bei Reihengrabstätten) bzw. die Nutzungszeit (bei Wahl-
grabstätten) noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten der Stadt in gleichwertige Grabstätten umge-
bettet, die jeweils Gegenstand der Nutzungsrechte werden. 
 

(4) Schließung oder Entwidmung werden öffentlich bekannt gegeben. Der Nutzungsberechtigte einer 
Wahlgrabstätte erhält außerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn sein Aufenthalt bekannt oder 
ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist. 
 

(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig sind sie 
bei Reihengrabstätten einem Angehörigen des Verstorbenen, bei Wahlgrabstätten dem Nut-
zungsberechtigten mitzuteilen. 
 

(6) Ersatzgrabstätten werden von der Stadt auf ihre Kosten in ähnlicher Weise wie die Grabstätten 
auf den entwidmeten oder außer Dienst gestellten Friedhöfen/Friedhofsteilen hergerichtet. Die 
Ersatzwahlgrabstätten werden Gegenstand des Nutzungsrechtes. 

 

I I .  O r d n u n g s v o r s c h r i f t e n  
 

§ 5 
Ö f f n u n g s z e i t e n  

 
(1) Die Friedhöfe sind während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den Besuch ge-

öffnet. 
 

(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlass das Betreten eines Friedhofes oder ein-
zelner Friedhofsteile vorübergehend untersagen. 

 

§ 6 
V e r h a l t e n  a u f  d e m  F r i e d h o f  

 
(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die Anord-

nungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. 
 

(2) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet, 
 
a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen/Rollerblades/Skateboards aller Art, ausgenom-

men Kinderwagen und Rollstühle sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der auf 
dem Friedhof tätigen Gewerbetreibenden, zu befahren, 
 

b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu werben, 
 

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung oder Beisetzung störende Ar-
beiten auszuführen, 
 

d) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsverwal-
tung gewerbsmäßig Film-, Ton-, Video- oder Fotoaufnahmen anzufertigen, 
 

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der Trauerfeier 
notwendig und üblich sind, 
 

f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verunreinigen oder zu 
beschädigen und Grabstätten unberechtigt zu betreten, 
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g) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern, 
 

h) zu lärmen oder zu lagern, 
 

i) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blinden- und Schwerbehindertenbegleithunde sowie 
sonstige Hunde, sofern sie an einer Leine mit einer Länge von nicht mehr als zwei Metern 
geführt werden. 
 

(3) Kinder unter 6 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung Volljähriger betreten. 
 

(4) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes 
und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 

(5) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung oder Beisetzung zusammenhängende 
Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Sie sind spätestens 4 Tage 
vorher in Textform anzumelden. 

§ 7 
G e w e r b l i c h e  B e t ä t i g u n g  a u f  d e m  F r i e d h o f  

(1) Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung bedürfen Steinmetze, Bildhauer und Be-
statter für ihre gewerbliche Tätigkeit auf den Friedhöfen der vorherigen Zulassung durch die 
Friedhofsverwaltung. Andere Gewerbetreibende müssen ihre Tätigkeit auf dem Friedhof der 
Friedhofsverwaltung anzeigen. 

 
(2) Auf ihren Antrag hin werden nur die in Abs. 1 Satz 1 genannten Gewerbetreibende zugelassen, 

die  
 

a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind.  
 

b) ihre Eintragung in die Handwerksrolle bzw. (bei Antragstellern des handwerksähnlichen Ge-
werbes) ihre Eintragung in das Verzeichnis gem. § 19 Handwerksordnung nachweisen oder 
die selbst oder deren fachliche Vertreter die Meisterprüfung abgelegt haben oder die über 
eine vergleichbare Qualifikation verfügen. 

 
(3) Fachlich geeignet sind Dienstleistungserbringer, die aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage sind, 

unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes die angemessene Gründungsart zu 
wählen und nach der TA Grabmal die erforderlichen Fundamentabmessungen zu berechnen. Die 
Dienstleistungserbringer müssen in der Lage sein, für die Befestigung der Grabmalteile das rich-
tige Befestigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und zu montieren. Ferner müssen sie die 
Standsicherheit von Grabmalanlagen beurteilen können und fähig sein, mit Hilfe von Messgeräten 
die Standsicherheit zu kontrollieren und zu dokumentieren.  Personen, die unvollständige Anzei-
gen bzw. nicht korrekt dimensionierte Abmessung von sicherheitsrelevanten Bauteilen bei der An-
zeige benennen oder sich bei der Ausführung der Fundamentierung und der Befestigung der 
Grabmalteile nicht an die in der Anzeige genannten Daten halten, werden als unzuverlässig ein-
gestuft. 

 
(4) Die Friedhofsverwaltung hat die Zulassung davon abhängig zu machen, dass der Antragsteller 

einen für die Ausführung seiner Tätigkeit ausreichenden Haftpflichtversicherungsschutz nach-
weist. 
 

(5) Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung einer Berechtigungskarte. Die zugelassenen Gewerbe-
treibenden haben für ihre Bediensteten einen Bedienstetenausweis auszustellen. Die Zulassung 
und der Bedienstetenausweis sind dem Friedhofspersonal auf Verlangen vorzuzeigen. Die Zulas-
sung wird jeweils für 5 Kalenderjahre ausgestellt. 
 

(6) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die dazu ergan-
genen Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder 
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ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen schuldhaft verursa-
chen. 
 

(7) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen nur werktags innerhalb der Öffnungszeiten aus-
geführt werden. Die Arbeiten sind eine halbe Stunde vor Ablauf der Öffnungszeit des Friedhofes, 
spätestens um 19.00 Uhr, an Samstagen und Werktagen vor Feiertagen spätestens um 13.00 
Uhr zu beenden. Die Friedhofsverwaltung kann Verlängerungen der Arbeitszeiten zulassen. 
 

(8) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den Friedhöfen nur an 
den von der Friedhofsverwaltung genehmigten Stellen gelagert werden. Bei Beendigung der Ar-
beiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu verset-
zen. Die Gewerbetreibenden dürfen bei der Durchführung ihrer Arbeiten anfallenden Abraum und 
Abfall nicht auf den Friedhöfen ablagern; ferner dürfen Geräte nicht an oder in Wasserentnahme-
stellen der Friedhöfe gereinigt werden. 
 

(9) Die Friedhofsverwaltung kann die Zulassung der Gewerbetreibenden, die trotz schriftlicher Mah-
nung gegen die Vorschriften der Friedhofssatzung verstoßen oder bei denen die Voraussetzun-
gen des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, auf Zeit oder Dauer durch schriftli-
chen Bescheid entziehen. Bei schweren Verstößen ist eine Mahnung entbehrlich. 
 

 

I I I .  A l l g e m e i n e  B e s t a t t u n g s v o r s c h r i f t e n  
 

§ 8 
A n z e i g e p f l i c h t  u n d  B e s t a t t u n g s z e i t  

 
(1) Jede Bestattung oder Beisetzung ist unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalles bei der 

Friedhofsverwaltung anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen. 
 
(2) Wird eine Bestattung oder Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrab-

stätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen. 
 

(3) Soll die Gewährung der letzten Ruhe durch Beisetzung erfolgen, so ist eine Bescheinigung über 
die Einäscherung vorzulegen. Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen. 
 

(4) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung oder Beisetzung fest. Die Bestattungen 
oder Beisetzungen erfolgen an Werktagen.  
 

(5) Erdbestattungen und Einäscherungen müssen innerhalb von 10 Tagen nach Eintritt des Todes er-
folgen. Aschen sind innerhalb von 6 Wochen beizusetzen, anderenfalls werden sie auf Kosten des 
Bestattungspflichtigen in einer Urnenreihengrabstätte beigesetzt. 

 

§  9  
S ä r g e  u n d  U r n e n  

 
(1) Unbeschadet der Regelung des § 17 sind Bestattungen grundsätzlich in Särgen oder Urnen vorzu-

nehmen. Ausnahmsweise kann der Friedhofsträger auf Antrag die Bestattung ohne Sarg gestatten, 
wenn nach den Grundsätzen oder Regelungen der Glaubensgemeinschaft, der die oder der Ver-
storbene angehört hat, eine Bestattung ohne Sarg vorgesehen ist. 
 

(2) Särge, Urnen und Überurnen müssen so beschaffen sein, dass die chemische, physikalische oder 
biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers nicht nachteilig verändert wird und 
bei Särgen die Verwesung der Leichen innerhalb der Ruhezeit ermöglicht wird. 
 
Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit 
ausgeschlossen ist. Särge, Sargausstattungen und -beigaben, Sargabdichtungen und Überurnen 
müssen zur Vermeidung von Umweltbelastungen aus leicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt 
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sein. Sie dürfen keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonsti-
gen umweltgefährdenden Lacke oder Zusätze enthalten. Die Kleidung der Leiche soll nur aus Pa-
pierstoff und Naturtextilien bestehen. 
 

(3) Die Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Sind in 
Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der 
Anmeldung der Bestattung einzuholen. 

 
 
 

§ 10 
G r a b b e r e i t u n g  

 
(1) Die Gräber werden von der Friedhofsverwaltung ausgehoben und wieder verfüllt. 
 Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen. 

 
(2) Die Tiefe der Grabstätten beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sar-

ges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m. 
 

(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände 
getrennt sein. 

 
(4) Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehör vor der Grabbereitung zu entfernen. Es wird außerdem 

empfohlen, auch die Grabeinfassung zumindest an der Wegeseite und einer Längsseite vor der 
Grabbereitung zu entfernen, da ansonsten eine Beschädigung der Einfassungen nicht gesichert 
vermieden werden kann. Eine Kostenerstattung für gegebenenfalls beschädigte Einfassungen 
kann seitens der Stadtverwaltung nicht übernommen werden. 
Sofern beim Ausheben der Gräber Grabmale, Fundamente oder Grabzubehör durch das Fried-
hofspersonal entfernt werden müssen, sind der Friedhofsverwaltung die dadurch entstehenden 
Kosten durch den Nutzungsberechtigten zu erstatten. 
 

§ 11 
R u h e z e i t  

 

Die Ruhezeit beträgt 
 
a) für Leichen und Aschen 25 Jahre 
b) bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 20 Jahre 
c) für Tot- und Fehlgeburten und aus Schwangerschafts- 

abbrüchen stammende Leibesfrüchte 15 Jahre 
 

§ 12 
U m b e t t u n g e n  

 
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 

 
(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Vor-

schriften, der Genehmigung der örtlichen Ordnungsbehörde sowie der vorherigen Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung. Sie erfolgen nur auf Antrag des zur vollen Kostentragung verpflichteten To-
tenfürsorgeberechtigten und – falls jener nicht der Nutzungsberechtigte ist – mit dessen schriftli-
cher Zustimmung und in der Verantwortung des Friedhofsträgers. 
Die Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden. Ein für das Vorlie-
gen eines wichtigen Grundes sprechender Umstand ist das zu Lebzeiten erklärte und erst nach der 
Bestattung oder Beisetzung bekannt gewordene Einverständnis des Toten. Umbettungen inner-
halb der Stadt im ersten Jahr der Ruhezeit können nur bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen 
Interesses genehmigt werden. Umbettungen aus einer Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte in 
eine andere Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte sind innerhalb der Stadt nicht zulässig.  
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§ 4 Abs. 2 und Abs. 3 bleiben unberührt. 
 

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit kann die Genehmigung zur Umbettung in eine andere Grabstätte auf 
dem gleichen Friedhof einmalig auch dann erteilt werden, wenn die Voraussetzungen des Absat-
zes 2 nicht erfüllt sind. Im Fall des Satzes 1 darf die Umbettung nur in eine Wahlgrabstätte mit 
noch mindestens zehn Jahre fortdauerndem Nutzungsrecht und mit schriftlicher Einwilligung des 
Nutzungsberechtigten erfolgen. 
 

(4) Alle Umbettungen (mit Ausnahme der Maßnahmen von Amts wegen) erfolgen nur auf Antrag. An-
tragsberechtigt ist bei Umbettungen aus Reihengrabstätten der verfügungsberechtigte Angehörige 
des Verstorbenen, bei Umbettungen aus Wahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte.  
Mit dem Antrag ist die Grabnummernkarte nach § 14 Abs. 1 Satz 2, § 16 Abs. 2 Satz 2 bzw. die 
Verleihungsurkunde nach § 15 Abs. 4, § 16 Abs. 6 vorzulegen. In den Fällen des § 31 Abs. 2 Satz 
3 und bei Entziehung von Nutzungsrechten gemäß § 31 Abs. 1 Satz 3 können Leichen oder 
Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in Grabstätten aller Art umge-
bettet werden. 
 

(5) Alle Umbettungen werden von der Friedhofsverwaltung durchgeführt. Sie bestimmt den Zeitpunkt 
der Umbettung. 
 

(6) Die Kosten der Umbettung hat der Antragsteller zu tragen. Das gilt auch für den Ersatz von Schä-
den, die an benachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Umbettung entstehen, soweit sie 
notwendig aufgetreten sind oder die Stadtverwaltung oder deren Beauftragte bezüglich dieser nur 
leichte Fahrlässigkeit trifft. 
 

(7) Die Umbettung hat keinen Einfluss auf bereits gezahlte und noch zu zahlende Gebühren. Abwei-
chend von Satz 1 bedarf es im Fall des Absatzes 3 Sätze 1 und 2 keiner Verlängerung des Nut-
zungsrechts an der Wahlgrabstätte. 

 
(8)  Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder 

gehemmt. 
 

(9) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur aufgrund behördlicher o-
der richterlicher Anordnung ausgegraben werden. 

 
 

I V .  G r a b s t ä t t e n  u n d  As c h e n s t r e u f e l d e r  
 

§ 13 
A r t e n  d e r  G r a b s t ä t t e n  

 
(1) Die Grabstätten und Aschenstreufelder bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers. An ihnen 

können Rechte nur nach Maßgabe dieser Satzung erworben werden. 
 

(2) Die Grabstätten werden wie folgt unterschieden: 
 
a) Wahlgrabstätten,  
 
b) Wahlgrabstätten für Muslime auf dem Hauptfriedhof, 
 
c) Urnenwahlgrabstätten, 
 
d) Erdreihengrabstätten  
    - für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr, 
    - für Verstorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr, 
 
e) Urnenreihengrabstätten, 
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f) Pflegefreie Reihengrabstätten auf dem Hauptfriedhof 
    - für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr, 
    - für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr, 
    - für Tot- und Fehlgeburten, sowie aus Schwangerschaftsabbrüchen 
      stammende Leibesfrüchte, 
 
g) Pflegefreie Urnenreihengrabstätten auf dem Hauptfriedhof, 
 
h) Anonyme Reihengrabstätten auf dem Hauptfriedhof, 
 - für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr, 
 
i) Anonyme Urnenreihengrabstätten auf dem Hauptfriedhof, 
 
j) Grabstätten an freistehenden Einzelbäumen (Urnenwahl- oder Urnenreihengrabstätten) 

 
k)  Waldgrabstätten auf dem Waldfriedhof Dickenberg (Urnenwahl- oder Urnenreihengrabstätten) 
 
l) Ehrengrabstätten. 

 
(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb oder Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an einer der Art o-

der Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. 

 

§ 13 a 
B e s t a t t u n g  v o n  T o t -  b z w .  F e h l g e b u r t e n   

Tot- bzw. Fehlgeburten und aus Schwangerschaftsabbrüchen stammende Leibesfrüchte werden in 
Sternenkinderfeldern (konfessionsfrei/muslimisch) auf dem Hauptfriedhof bestattet. Gebühren werden 
hierfür seitens der Friedhofsverwaltung nicht erhoben. 
Ebenfalls möglich und gebührenfrei ist eine Bestattung auf einem vorhandenen Wahlgrab, wenn dies 
ausdrücklich von den Eltern und den Nutzungsberechtigten so gewünscht ist und wenn die restliche 
Nutzungszeit die Ruhezeit von 15 Jahren erreicht oder das Nutzungsrecht mindestens für die entspre-
chende Zeit wiedererworben wird. 
Wird die Bestattung in einem sonstigen Grab gewünscht, gelten die Vorschriften und Gebühren-sätze 
für die Bestattung von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr.  
 

§ 14 
E r d r e i h e n g r a b s t ä t t e n  

 
(1) Erdreihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die der Reihe nach belegt und im To-

desfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden zugeteilt werden. Über die Zuteilung wird 
eine Grabnummernkarte erteilt. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an der Reihengrabstätte 
ist nicht möglich. 
 

(2) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden.  
Es ist jedoch zulässig, in einer Reihengrabstätte  
 
- die Leichen eines Kindes unter einem Jahr, Tot- und Fehlgeburten, 

sowie die aus einem Schwangerschaftsabbruch stammende 
Leibesfrucht zusammen mit der Leiche eines Familienangehörigen  
oder  

- die Leichen von gleichzeitig verstorbenen Geschwistern unter 5 Jahren  
zu bestatten. 
 

(3) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten ist 3 Mo-
nate vorher öffentlich und durch Aushang auf dem betreffenden Friedhof bekannt zu machen. 

 

§ 15 
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W a h l g r a b s t ä t t e n  
 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen bzw. Urnenbeisetzungen, an denen auf An-

trag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 40 Jahren (Nutzungszeit) verliehen wird. Nutzungsrechte 
an Wahlgrabstätten werden für die gesamte Grabstätte verliehen. Die Friedhofsverwaltung kann 
die Erteilung eines Nutzungsrechtes ablehnen, insbesondere wenn die Schließung nach § 4 beab-
sichtigt ist. 
 

(2) Das Nutzungsrecht kann für weitere 5 bis 40 Jahre wiedererworben werden. Hierbei darf das Ende 
der Nutzungszeit die maximale Nutzungsdauer laut Satzung beim Neuerwerb (40 Jahre) nicht 
überschreiten. Ein mehrmaliger Wiedererwerb ist möglich. Ein Wiedererwerb ist nur auf Antrag und 
nur für die gesamte Wahlgrabstätte möglich. Die Friedhofsverwaltung kann den Wiedererwerb ab-
lehnen, insbesondere wenn die Schließung nach § 4 beabsichtigt ist. 
 

(3) Erdwahlgrabstätten werden als ein- oder mehrstellige Grabstätten vergeben. Je Stelle können eine 
Leiche oder gemäß § 16 Abs. 5 zwei Urnen bestattet werden. § 14 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
Während der Ruhefrist einer Leiche können zusätzlich bis zu zwei Urnen beigesetzt werden. 
Urnenwahlgrabstätten werden als ein- oder zweistellige Grabstellen vergeben. Je Stelle kann eine 
Urne bestattet werden. Auf Antrag kann die Friedhofsverwaltung prüfen, ob die Vergabe einer 
mehr als zweistelligen Urnenwahlgrabstätte auf dem entsprechenden Friedhof möglich ist. 
 
Nach Ablauf der Ruhezeit einer Leiche kann eine weitere Sargbestattung oder während der Ruhe-
zeit einer Leiche zwei Urnenbeisetzungen erfolgen, wenn die restliche Nutzungszeit die Ruhezeit 
erreicht oder ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit wiedererwor-
ben worden ist. 
 

(4) Das Nutzungsrecht entsteht mit Zahlung der fälligen Gebühren und Aushändigung der Verlei-
hungsurkunde. 
 

(5) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der jeweilige Nutzungsberechtigte 3 Monate vorher 
schriftlich, falls er nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist, durch eine 
öffentliche Bekanntmachung und durch einen Hinweis für die Dauer von 3 Monaten auf der Grab-
stätte hingewiesen. 
 

(6) Während der Nutzungszeit darf eine Bestattung oder Beisetzung nur stattfinden, wenn die Ruhe-
zeit die Nutzungszeit nicht überschreitet oder ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum 
Ablauf der Ruhezeit verlängert worden ist. 
 

(7) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes muss der Erwerber für den Fall seines Ablebens 
aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und 
ihm das Nutzungsrecht durch schriftlichen Vertrag – mit Zustimmung der Friedhofsverwaltung – 
übertragen.  
 
Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nach-
stehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zu-
stimmung über: 

 
a) auf den überlebenden Ehegatten, 
b) auf den Lebenspartner nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft, 
c) auf die volljährigen Kinder, 
d) auf die volljährigen Stiefkinder, 
e) auf die volljährigen Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
f) auf die Eltern, 
g) auf die volljährigen Geschwister, 
h) auf die volljährigen Stiefgeschwister, 
i) auf die nicht unter a) – h) fallenden volljährigen Erben. 
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Innerhalb der einzelnen Gruppen c) – d) und f) – i) wird die älteste Person nutzungsberechtigt. 
 
Sofern keine der vorgenannten Personen innerhalb eines Jahres nach dem Ableben des bisheri-
gen Nutzungsberechtigten die Zustimmung nach Satz 2 erklärt, erlischt das Nutzungsrecht. 

 
(8) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus dem Kreis der 

in Abs. 7 Satz 2 genannten Personen übertragen; er bedarf hierzu der vorherigen Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung. Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen. 
 

(9) Jeder neue Nutzungsberechtigte hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich um-
schreiben zu lassen. 

 
(10) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der dazu ergangenen 

Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden, bei Eintritt eines Todesfalles 
über andere Bestattungen und Beisetzungen in der Grabstätte und über die Art der Gestaltung und 
Pflege der Grabstätte zu entscheiden. 

 
(11) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst 

nach Ablauf der letzten Ruhezeit zurückgegeben werden. Eine Rückgabe ist für die gesamte Grab-
stätte oder für einzelne Grabstellen möglich, wenn diese vollständig abgeräumt werden (Aufwuchs, 
Einfassung und Denkmal einschließlich Fundament). 
 

(12) Das Ausmauern von Wahlgrabstätten ist nicht zulässig. 
 

§ 16 
U r n e n g r a b s t ä t t e n  u n d  D u r c h f ü h r u n g  v o n  B e i s e t z u n g e n  

 
(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in 

a) Urnenreihengrabstätten, 
b) Urnenwahlgrabstätten, 
c) anonymen und pflegefreien Urnenreihengrabstätten, 
d) Grabstätten für Erdbestattungen mit Ausnahme der Reihengrabstätten, 
e) Grabstätten an freistehenden Einzelbäumen (Urnenwahl- oder Urnenreihengrabstätten), 
f) Waldgrabstätten auf dem Waldfriedhof Dickenberg (Urnenwahl- oder Urnenreihengrab-stät-

ten) 
 
(2) Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten für Beisetzungen, die der Reihe nach belegt und 

im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben werden. Über die 
Abgabe wird eine Grabnummernkarte ausgehändigt. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes ist 
nicht möglich. 
 

(3) Urnenwahlgrabstätten sind für Urnenbeisetzungen bestimmte Grabstätten, an denen anlässlich 
eines Todesfalles auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 40 Jahren (Nutzungszeit) verlie-
hen wird. Urnenwahlgrabstätten werden in der Regel als ein- oder zweistellige Grabstellen verge-
ben. Das Nutzungsrecht kann wiedererworben werden. § 15 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 

(4) Anonyme und pflegefreie Urnenreihengrabstätten werden auf dem Hauptfriedhof vergeben, wenn 
dies dem Willen des Verstorbenen entspricht. Die Beisetzung erfolgt der Reihe nach innerhalb ei-
ner Fläche von 0,50 m x 0,50 m. 
 

(5) In Wahlgrabstätten für Erdbestattungen und Ehrengrabstätten können je Stelle, auch während der 
Ruhefrist einer Leiche (Sarg), bis zu zwei Urnen beigesetzt werden.  
§ 15 Abs. 6 gilt entsprechend. 
 

(6) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für die 
Reihengrabstätten und für die Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten bzw. die 
Beisetzung von Aschen in Wahlgrabstätten. 
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(7)  Grabstätten an freistehenden Einzelbäumen und Waldgrabstätten auf dem Waldfriedhof Dicken-
berg werden als Urnenreihengräber oder Urnenwahlgräber vergeben. Es dürfen nur biologisch ab-
baubare Urnen verwendet werden. Das heißt, dass diese sich innerhalb weniger Jahre unter natür-
lichen Bedingungen vollständig und schadstofffrei im Boden zersetzen.  
Eine Beisetzung kann nur auf schriftlichen Antrag erfolgen. 

 
 
 
 
 
 

§ 17 
A s c h e n s t r e u f e l d e r  

 

Die Asche wird auf einem vom Friedhofsträger festgelegten Bereich des Hauptfriedhofes durch Ver-
streuung der Asche beigesetzt, wenn der Verstorbene dies durch Verfügung von Todes wegen be-
stimmt hat. Der Friedhofsverwaltung ist vor Verstreuung der Asche die Verfügung von Todeswegen im 
Original vorzulegen. 

 

§ 18 
E h r e n g r a b s t ä t t e n  

 
Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten (einzeln oder in geschlosse-
nen Feldern) obliegen der Stadt. 
 

 

V .  G e s t a l t u n g  d e r  G r a b s t ä t t e n  
 

§ 19 
A b t e i l u n g e n  m i t  a l l g e m e i n e n   

u n d  z u s ä t z l i c h e n  G e s t a l t u n g s v o r s c h r i f t e n  
 
(1) Auf den Friedhöfen gibt es Abteilungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften (§§ 20, 21, 29) und 

Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften (§§ 22, 30). 
 

(2) Auf den kommunalen Friedhöfen unterliegen alle Abteilungen mit Ausnahme des Aschestreufelds, 
der pflegefreien oder anonymen Urnen- und Erdreihengrabstätten sowie der Sondergrabfelder für 
die Bestattung von Tot- oder Fehlgeburten (Sternenkinderfelder), der Grabstätten an freistehenden 
Einzelbäumen und der Waldgrabstätten auf dem Waldfriedhof Dickenberg den zusätzlichen Gestal-
tungsvorschriften. 
 

(3) Bei einzelnen Friedhöfen ist die ausschließliche Geltung der Bestimmungen für Abteilungen mit zu-
sätzlichen Gestaltungsvorschriften zulässig, wenn dort bereits vor In-Kraft-Treten dieser Satzung 
ausschließlich Abteilungen mit zusätzlichen (früher: besonderen) Gestaltungsvorschriften eingerich-
tet waren und wenn der Erwerb einer Grabstätte mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften auf einem 
anderen Friedhof im Gebiet der Stadt zugemutet werden kann.  
 
Grabstätten können in einer Abteilung mit allgemeinen oder zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 
gewählt werden. Die Friedhofsverwaltung hat auf diese Wahlmöglichkeit vor dem Erwerb eines 
Nutzungsrechtes hinzuweisen. Wird von dieser Wahlmöglichkeit nicht bei der Anmeldung der Be-
stattung oder Beisetzung Gebrauch gemacht, erfolgt die Bestattung oder Beisetzung in einer Abtei-
lung mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften. 
 

§ 20 
A l l g e m e i n e  G e s t a l t u n g s v o r s c h r i f t e n  

 
(1) Jede Grabstätte ist – unbeschadet der Anforderungen für Abteilungen mit zusätzlichen Gestal-

tungsvorschriften (§§ 22 und 30) – so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass der 
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Friedhofszweck und der Zweck dieser Satzung sowie die Würde des Friedhofes in seinen einzel-
nen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt werden. 
 

(2) Der Baumbestand auf den Friedhöfen steht unter besonderem Schutz. 
 
 
 
 
 

V I .  G r a b s c h m u c k ,  G r a b m a l e  u n d  b a u l i c h e  An l a g e n  

§ 21 
A b t e i l u n g e n  m i t  a l l g e m e i n e n  G e s t a l t u n g s v o r s c h r i f t e n  

 

(1) Auf den anonymen Urnen- und Erdreihengrabstätten sowie den Sondergrabfeldern für die Bestat-
tung von Tot- oder Fehlgeburten (Sternenkinderfelder), den Grabstätten an freistehenden Einzel-
bäumen und den Waldgrabstätten auf dem Waldfriedhof Dickenberg dürfen keine Grabmale oder 
sonstige bauliche Anlagen errichtet werden. Zulässig ist bei den pflegefreien Urnen- und Erdrei-
hengrabstätten eine ebenerdig eingelassene Namensplatte in den Abmessungen 30 x 45 cm und 
einer Mindeststärke von 6 cm. Aufgesetzte Buchstaben auf den Namensplatten sind aufgrund ho-
her Schadensanfälligkeit bei Pflegearbeiten nicht zulässig. Bei planmäßig begehbaren Teilen sind 
die Anforderungen an die Trittsicherheit nach DGUV Regel 108-003 (bisher BGR 181) zu beach-
ten. 
 

(2) Eine Bepflanzung oder die Ablage von Grabschmuck auf dem Grab bzw. auf oder neben der Na-
mensplatte ist nicht zulässig. Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, die dort abgelegten Gegen-
stände oder Pflanzen zu entfernen bzw. zu entsorgen.  
Für die Ablage von Grabschmuck gibt es jeweils ausgewiesene Ablageflächen. Die Friedhofsver-
waltung behält sich vor, den Grabschmuck von diesen Stellen in regelmäßigen Abständen zu ent-
fernen.  

 
(3) Bei den anonymen Urnen- und Erdreihengräbern sowie den Gräbern an freistehenden Einzelbäu-

men dürfen die Beschriftungen der Sandsteine für die Stelen ausschließlich von einem zugelasse-
nen Steinmetzbetrieb vorgenommen werden. 

 

§ 22 
A b t e i l u n g e n  m i t  z u s ä t z l i c h e n  G e s t a l t u n g s v o r s c h r i f t e n  

 
(1) Die Grabmale in Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften müssen in ihrer Gestaltung 

und Bearbeitung nachstehenden Anforderungen entsprechen: 
 
a) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz und geschmiedetes oder gegossenes Metall ver-

wendet werden.  
 

b) Nicht zugelassen als Werkstoff für Grabmale sind alle vorstehend nicht aufgeführten Materia-
lien. Explizit nicht zulässig sind Beton, Klinker, Ziegel, Glas, Emaille und sämtliche Kunststoffe. 
Farbanstriche bzw. Gold-, Silber und andere farbige Beschichtungen sind nicht zulässig. Licht-
bilder dürfen eine Größe von 10 x 10 cm nicht überschreiten. 
 

c) Anträge, die von den zusätzlichen Gestaltungsvorschriften der Satzung abweichen, können ge-
nehmigt werden, wenn die Würde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Ge-
samtanlage gewahrt wird. 
 

(2) Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind Grabmale mit folgenden Maßen zulässig: 
 

1. Auf Reihengrabstätten für Erdbestattungen 
1.1 Für Verstorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr 
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1.1.1 Stehende Grabmale: 
 Höhe 0,90 m, Breite 0,60 m, Mindeststärke 0,12 m, 
 Sockel: Höhe 0,10 m, 
1.1.2 Liegende Grabmale: 
 Breite 0,60 m, Tiefe 0,50 m, Mindeststärke 0,12 m 
 
1.2 Für Verstorbene bis zum vollendetem 5. Lebensjahr 
1.2.1 Stehende Grabmale: 
 Höhe 0,70 m, Breite 0,40 m, Mindeststärke 0,12 m, 
 Sockel: Höhe 0,10 m 
1.2.2 Liegende Grabmale: 
 Breite 0,40 m, Tiefe 0,35 m, Mindeststärke 0,12 m 
 
2. Auf Wahlgrabstätten für Erdbestattungen 
2.1 Stehende Grabmale: 
 Höhe 1,20 m, Breite 1,30 m, Mindeststärke 0,12 m, 
 Sockel: Höhe 0,15 m 
2.2 Liegende Grabmale: 
 Breite 1,00 m, Tiefe 0,60 m, Mindeststärke 0,12 m 

 
3. Um ein ordnungsgemäßes Verwesen der Leichen innerhalb der Ruhefrist sicherzustellen, 

darf nicht mehr als die Hälfte der Grabstätte für Erdbestattungen durch Stein (Mindeststärke 
0,06 m) abgedeckt werden. 
 

4. Auf Urnengrabstätten (1er Urnenbeisetzung) 
4.1 Stehende Grabmale: 

Breite 0,30 m, Höhe 0,55 m, Mindeststärke 0,10 m, 
Sockel: Höhe 0,10 m, Höhe inkl. Sockelplatte 0,65 m bei Abdeckungen 
 

4.2 Liegende Grabmale: 
Breite 0,50 m, Tiefe 0,50 m, Mindeststärke 0,06 m 

 
5. Auf Urnengrabstätten (2er Urnenbeisetzung) 
5.1 Stehende Grabmale: 

Breite 0,40 m, Höhe 0,65 m, Mindeststärke 0,10 m, 
Sockel: Höhe 0,10 m, Höhe inkl. Sockelplatte 0,75 m bei Abdeckungen 

5.2 Liegende Grabmale: 
Breite 1,00 m, Tiefe 0,50 m, Mindeststärke 0,06 m 

 
6. Auf Urnenwahlgrabstätten (4er Urnenbeisetzung) 
6.1 Stehende Grabmale: 

Breite 0,40 m, Höhe 0,65 m, Mindeststärke 0,10 m, 
Sockel: Höhe 0,10 m, Höhe inkl. Sockelplatte 0,75 m bei Abdeckungen 

6.2 Liegende Grabmale: 
Breite 1,00 m, Tiefe 1,00 m, Mindeststärke 0,06 m 
 

7. Abdeckungen von Grabstätten für Urnenbeisetzungen durch Stein müssen eine Mindest-
stärke von 0,06 m vorweisen. 
 

(3) Grabeinfassungen 
 

a) Für Grabeinfassungen dürfen nur Kantensteine aus Naturstein verwendet werden.  
 

b) Nicht zugelassen als Werkstoff für Grabeinfassungen sind alle vorstehend nicht aufgeführ-
ten Materialien. Explizit nicht zulässig sind Klinker, Ziegel, Glas, Emaille und sämtliche 
Kunststoffe. Farbanstriche bzw. Gold-, Silber- und andere Beschichtungen sind nicht zuläs-
sig. 
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c) Ausnahmsweise zulässig sind schmale Grabeinfassungen aus Materialien, die nicht den 
unter a) und b) aufgeführten Material-Einschränkungen entsprechen, wenn diese eine 
Breite von mind. 10 mm und max. 25 mm aufweisen. Auch ist die Friedhofswürde im Sinne 
des § 20 zu wahren.  
Außerdem ist für die ausnahmsweise Genehmigung die Einhaltung folgender Maßgaben 
Bedingung: 

- Die Grabeinfassungen dürfen in ihrer Bauart die Arbeiten durch die im Auftrag des  
  Friedhofsträgers tätigen Unterhaltungskräfte nicht behindern. 
- Aus Gründen der Unfallverhütung sind scharfe Grate, Ecken usw. zu vermeiden. 
- Die Konstruktion muss in sich hinreichend stabil sein, um eine Ausbiegung der Ein- 
  fassung bei Entnahme der kommunalen Einfassungs-Betonplatten zu verhindern. 
- Die Konstruktion darf sich nicht auf den kommunalen Einfassungs-Betonplatten ab- 
  stützen bzw. diese überkragen.  
 

d) Auf dem Hauptfriedhof und auf dem Kommunalen Friedhof Laggenbeck sind die Einfassun-
gen der Grabflächen durch Betonplatten des Friedhofsträgers baulich gegeben. Diese Be-
tonplatten werden durch den Friedhofsträger hergerichtet. Die Unterhaltung obliegt dem ge-
mäß § 28 Abs. 3 Verantwortlichen. Zusätzliche Kanten gem. Punkt a) bis c) können errichtet 
werden. 

 
Das Nähere regelt die Gebührensatzung. 

 
(4) Soweit es der Friedhofsträger unter Beachtung des § 20 für vertretbar hält, kann er Ausnahmen 

von den Vorschriften der Abs. 1 bis 2 und auch sonstige bauliche Anlagen als Ausnahme im Ein-
zelfall zulassen. 

 

§ 23 
E r r i c h t u n g  u n d  Ä n d e r u n g  b a u l i c h e r  An l a g e n  

 
(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen sowie von Einfassungen und anderen bauli-

chen Anlagen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Auch pro-
visorische Grabmale sind zustimmungspflichtig, sofern sie größer als 0,15 m x 0,30 m sind. Der 
Antragsteller hat bei Reihengrabstätten die Grabnummernkarte vorzulegen, bei Wahlgrabstätten 
sein Nutzungsrecht nachzuweisen. 

  
(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen: 
 

a) Der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1 : 10 unter Angabe des 
Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, der Ornamente und der Symbole 
sowie der Fundamentierung. 

 
b) Soweit es zum Verständnis erforderlich ist, Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der 

Symbole im Maßstab 1 : 1 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der 
Form und der Anordnung. 
 

In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1 : 10 oder das Aufstellen einer 
Attrappe in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt werden. 
 

(3) Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedürfen ebenfalls der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend. 

 
(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines 

Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist. 
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(5) Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr bevollmächtigte Person hat der Friedhofsverwal-
tung spätestens sechs Wochen nach Fertigstellung der Grabmalanlage die Dokumentation der Ab-
nahmeprüfung und die Abnahmebescheinigung, entsprechend den Anforderungen der TA Grab-
mal, vorzulegen. 

 
(6) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals und anderer Anlagen nicht 

den Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der Friedhofsordnung, setzt die Friedhofsverwaltung 
der nutzungsberechtigten Person eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des 
Grabmals und anderer Anlagen. Nach ergebnislosem Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwal-
tung die Abänderung oder Beseitigung auf Kosten der nutzungsberechtigten Person veranlassen. 
 

(7) Die nicht-zustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte Holztafeln o-
der Holzkreuze zulässig und dürfen nicht länger als zwei Jahre nach der Bestattung oder Beiset-
zung verwendet werden. 

 

§ 24 
A n l i e f e r u n g  

 
(1) Bei der Anlieferung von Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen ist dem Friedhofspersonal 

der genehmigte Aufstellungsantrag vorzulegen. 
 

(2) Die Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen sind so zu liefern, dass sie am Friedhofseingang 
von dem Friedhofspersonal überprüft werden können; Einzelheiten hierzu kann die Friedhofsver-
waltung bestimmen. 

 

§ 25 
F u n d a m e n t i e r u n g  u n d  B e f e s t i g u n g  

 
(1)  Zum Schutze der Allgemeinheit und des Nutzungsberechtigten sind die Grabmale und Einfassun-

gen nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks gemäß der Technischen Anleitung 
zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA Grabmal) des DENAK Deutsche Naturstein Akade-
mie e.V. in der ab Februar 2019 gültigen (vierten) Fassung so zu fundamentieren und zu befesti-
gen, dass sie dauerhaft standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstür-
zen oder sich senken können. 

 
(2) Die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die Größe und Stärke der Funda-

mente, bestimmt die Friedhofsverwaltung mit der Erteilung der Zustimmung nach § 23.  
 Grabsteine sind so zu fundamentieren, dass es nur zu geringen Setzungen kommt und diese Set-

zungen gegebenenfalls durch einen wirtschaftlich vertretbaren Aufwand korrigiert werden können. 
Die Friedhofsverwaltung kann überprüfen, ob die vorgeschriebene Fundamentierung durchgeführt 
worden ist. 
 

(3) Die Steinstärke muss die Standfestigkeit der Grabmale gewährleisten. Die Mindeststärke der 
Grabmale bestimmt sich nach den §§ 21 und 22. 

 
(4) Die Herstellung von Grabmalen und Einfassungen darf nur durch fachkundige Personen erfolgen, 

die über einen gegenüber der Friedhofsverwaltung nachgewiesenen Haftpflichtversicherungs-
schutz für diese Tätigkeit verfügt. Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, wenn si-
chergestellt ist, dass eine fachkundige Person im Sinne des Satzes 1 die Maßnahme begleitet und 
sie gegenüber der Friedhofsverwaltung verantwortet. 

 

§ 26 
G e w ä h r l e i s t u n g  d e r  S i c h e r h e i t  

 
(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in verkehrssicherem Zustand zu 

halten. Verantwortlich ist insoweit bei Reihengrabstätten der Inhaber der Grabnummernkarte, bei 
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Wahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte. 
 

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon ge-
fährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaf-
fen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Verantwortlichen Siche-
rungsmaßnahmen (z. B. Umlegung von Grabmalen, Absperrungen) treffen. Wird der ordnungswid-
rige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzu-
setzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, das Grabmal oder 
Teile davon auf Kosten des Verantwortlichen zu entfernen. Die Stadt ist verpflichtet, diese Gegen-
stände drei Monate aufzubewahren.  
Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügen 
als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte, das 
für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. 

 
(3) Handelt es sich bei dem Friedhofsträger um eine Anstalt des öffentlichen Rechts, ist jene selbst 

zur Durchführung der Verwaltungsvollstreckung befugt. 
 

(4) Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden verantwortlich, der durch das Umstürzen von Grab-
malen oder sonstigen baulichen Anlagen verursacht wird; die Haftung der Stadt bleibt unberührt; 
die Verantwortlichen haften der Stadt im Innenverhältnis, soweit die Stadt nicht grobe Fahrlässig-
keit oder Vorsatz trifft. 
 

(5) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen oder solche, die als beson-
dere Eigenart eines Friedhofes erhalten bleiben sollen, werden in einem Verzeichnis aufgeführt. 
Die Friedhofsverwaltung kann die Zustimmung zur Änderung derartiger Grabmale und baulichen 
Anlagen versagen. Insoweit sind die zuständigen Denkmalschutz- und -pflegebehörden nach Maß-
gabe der gesetzlichen Bestimmungen zu beteiligen. 

 

§ 27 
E n t f e r n u n g  

 
(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale nur mit vorheriger schriftlicher Zu-

stimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. Bei Grabmalen im Sinne des § 26 Abs. 5 kann 
die Friedhofsverwaltung die Zustimmung versagen. In diesem Falle ist die Stadt dem Nutzungsbe-
rechtigten zum Wertersatz verpflichtet. 
 

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihengrabstätten oder nach Ablauf der Nutzungszeit bei Wahlgrab-
stätten oder nach der Entziehung von Nutzungsrechten sind die Grabmale und sonstige bauliche 
Anlagen zu entfernen. Geschieht dies nicht binnen drei Monaten, so ist die Friedhofsverwaltung 
berechtigt, die Grabstätte abzuräumen oder abräumen zu lassen. Die Friedhofsverwaltung ist nicht 
verpflichtet, das Grabmal oder sonstige bauliche Anlagen zu verwahren. Nach Ablauf der in Satz 2 
bestimmten Frist gehen sämtliche noch vorhandenen Gegenstände in das Eigentum der Stadt 
über, wenn dies bei Erwerb des Nutzungsrechts oder bei Genehmigung für die Errichtung des 
Grabmals oder sonstiger baulicher Anlagen schriftlich vereinbart wurde. Sofern Wahlgrabstätten 
von der Friedhofsverwaltung abgeräumt werden, hat der jeweilige Nutzungsberechtigte die Kosten 
zu tragen. 
 

(3) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ohne ihre Zustimmung aufgestellte Grabmale einen Monat 
nach Benachrichtigung des Inhabers der Grabnummernkarte oder des Nutzungsberechtigten auf 
dessen Kosten entfernen zu lassen. 

 

 

V I I .  H e r r i c h t u n g  u n d  P f l e g e  d e r  G r a b s t ä t t e n  

§ 28 
H e r r i c h t u n g  u n d  U n t e r h a l t u n g  
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(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 20 hergerichtet und dauernd in würdi-

gem Stand gehalten werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und 
Kränze sind spätestens zwei Wochen nach der Auflegung von der Grabstätte zu entfernen. 
 

(2) Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes, dem besonderen Charakter 
des Friedhofsteiles und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit 
Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht 
beeinträchtigen. Die Bepflanzung darf eine Höhe von 2 Metern nicht überschreiten. 
 

(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist bei Reihengrabstätten der Inhaber der Grabnum-
mernkarte, bei Wahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte verantwortlich. Die Verpflichtung erlischt 
mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts. Die Friedhofsverwaltung kann verlangen, 
dass der Nutzungsberechtigte nach Ende der Nutzungszeit oder Ruhezeit die Grabstätte abräumt. 
 

(4) Die Herrichtung und jede wesentliche Änderung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung. Der Antragsteller hat bei Reihengrabstätten die Grabnummernkarte vor-
zulegen, bei Wahlgrabstätten sein Nutzungsrecht nachzuweisen. 
 

(5) Die für die Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst anlegen und pflegen oder 
damit einen zugelassenen Friedhofsgärtner beauftragen.  
 

(6) Die Grabstätten sind innerhalb von sechs Monaten nach dem Erwerb des Nutzungsrechts herzu-
richten. 
 

(7) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grab-
stätten obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung. 
 

(8) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmitteln bei der Grabpflege ist nicht 
gestattet. 
 

(9) Kunststoffe und sonstige nicht biologisch abbaubare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten 
der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, im Grabschmuck 
und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht 
verwendet werden. § 22 Abs. 4 Satz 1 gilt entsprechend. Ausgenommen sind Grabvasen, Markie-
rungszeichen, Gießkannen und anderes Kleinzubehör. Solche Gegenstände sind nach Ende des 
Gebrauchs vom Friedhof zu entfernen oder in den zur Abfalltrennung vorgesehenen Behältnissen 
abzulegen. 
 

(10)  Grabbeete dürfen nicht höher als 0,15 m sein. 

 

§ 29 
A b t e i l u n g e n  m i t  a l l g e m e i n e n  G e s t a l t u n g s v o r s c h r i f t e n  

 
In Abteilungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften unterliegt die gärtnerische Herrichtung und Un-
terhaltung der Grabstätten unbeschadet der Bestimmungen der §§ 20 und 28 keinen zusätzlichen An-
forderungen. 

 

§ 30 
A b t e i l u n g e n  m i t  z u s ä t z l i c h e n  G e s t a l t u n g s v o r s c h r i f t e n  

 
(1) Die Grabstätten müssen in ihrer überwiegenden Fläche bepflanzt werden. Die Friedhofsverwaltung 

kann für die Gestaltung besondere Vorgaben machen. 
 
(2) Unzulässig ist 

 
a) das Pflanzen von Bäumen oder großwüchsigen Sträuchern, 
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b) das Einfassen der Grabstätte mit Hecken über 0,40 m, 
c) das Errichten von Rankgerüsten, Gittern oder Pergolen, 
d) das Aufstellen einer Bank oder sonstigen Sitzgelegenheit. 

 
(3) Soweit es die Friedhofsverwaltung unter Beachtung der §§ 28 und 20 für vertretbar hält, kann sie 

Ausnahmen im Einzelfall zulassen. 

 

§ 31 
V e r n a c h l ä s s i g u n g  d e r  G r a b p f l e g e  

 

(1) Wird eine Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte oder Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte nicht 
ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Verantwortliche (§ 28 Abs. 3) nach schriftlicher 
Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ord-
nung zu bringen. Kommt der Nutzungsberechtigte seiner Verpflichtung nicht nach, kann die Fried-
hofsverwaltung in diesem Fall die Grabstätte auf seine Kosten in Ordnung bringen oder bringen 
lassen. Die Friedhofsverwaltung kann auch das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, 
soweit sie den Verantwortlichen schriftlich unter Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. In dem Ent-
ziehungsbescheid wird der Nutzungsberechtigte aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen bau-
lichen Anlagen innerhalb von drei Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu 
entfernen. 

 
(2) Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, wird durch 

eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen. 
Außerdem wird der unbekannte Verantwortliche durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufge-
fordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder der 
Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung 
 
a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsähen und 
b) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen beseitigen lassen. 

 
(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht 

befolgt oder ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermit-
teln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck entfernen.  

 

 

V I I I .  L e i c h e n h a l l e n  u n d  T r a u e r f e i e r n  

§  3 2  
B e n u t z u n g  d e r  L e i c h e n h a l l e  

(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie dürfen nur mit Erlaub-
nis der Friedhofsverwaltung und in Begleitung eines Angehörigen des Friedhofspersonals bzw. 
des Bestattungsunternehmens betreten werden. 
 

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Angehöri-
gen die Toten während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind spätestens eine halbe 
Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder – falls eine solche nicht stattfindet – der Bestattung end-
gültig zu schließen. § 33 Abs. 2 bleibt unberührt. 
 

(3) Die Särge der Toten mit meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten sollen in einem besonderen 
Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen und die Besichtigung der 
Leichen bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes. 

 

§ 33 
T r a u e r f e i e r  
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(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum (Friedhofskapelle), am Grab oder an 
einer anderen im Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden. Die Trauerfeiern sollen jeweils 
nicht länger als 35 Minuten dauern. Ausnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung. 

 
(2) Auf Antrag des Totenfürsorgeberechtigten kann die örtliche Ordnungsbehörde gestatten, dass 

während der Trauerfeier der Sarg geöffnet wird. Satz 1 gilt nicht, wenn der oder die Verstorbene 
an einer ansteckenden übertragbaren Krankheit nach dem Infektionsschutzgesetz gelitten hat, die 
Leichenverwesung bereits begonnen hat oder die Ausstellung der Leiche der Totenwürde oder 
dem Pietätsempfinden der an der Trauerfeier Teilnehmenden widersprechen würde. 
 

(3) Die Benutzung der Friedhofskapelle kann untersagt werden, wenn der oder die Tote an einer mel-
depflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten hat oder Bedenken wegen des Zustandes der Lei-
che bestehen. 
 

(4) Jede Musik- und jede Gesangsdarbietung auf den Friedhöfen bedarf der Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung. Die Auswahl der Musiker und der Darbietung muss gewährleisten, dass ein würdi-
ger Rahmen gewahrt bleibt. 

 
 

I X .  S c h l u s s v o r s c h r i f t e n  

§ 34 
A l t e  R e c h t e  

 
(1) Bei Grabstätten, über welche die Friedhofsverwaltung bei In-Kraft-Treten dieser Satzung bereits 

verfügt hat, richten sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften. 
 

(2) Die vor dem In-Kraft-Treten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte von unbegrenzter oder 
unbestimmter Dauer werden auf zwei Nutzungszeiten im Sinne von § 15 Abs. 1 oder § 16 Abs. 3 
dieser Satzung seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach In-
Kraft-Treten dieser Satzung und der Ruhezeit des zuletzt beigesetzten Toten. 

 

§ 35 
H a f t u n g  

 
Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, ihrer An-
lagen oder ihrer Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. Ihr obliegen keine 
besonderen Obhuts- und Überwachungspflichten. Im Übrigen haftet die Stadt nur bei Vorsatz und gro-
ber Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über Amtshaftung bleiben unberührt. 
Sollten QR-Codes oder vergleichbare Codierungen an einer Grabstelle vorgefunden werden, so bleibt 
der Nutzungsberechtigte für die Inhalte während der gesamten Nutzungszeit verantwortlich; der Fried-
hofsträger übernimmt keine Haftung für die Inhalte. 

 

§ 36 
G e b ü h r e n  

 
Für die Benutzung der von Stadt verwalteten Friedhöfe und ihrer Einrichtungen sind die Gebühren 
nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten. 

 

§ 37 
O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n  

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer 
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a) sich als Besucher entgegen § 6 Abs. 1 nicht der Würde des Friedhofes entsprechend 
verhält oder Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt, 

b) die Verhaltensregeln des § 6 Abs. 2 missachtet, 
c) entgegen § 6 Abs. 5 Totengedenkfeiern ohne vorherige Zustimmung der Friedhofsver-

waltung durchführt, 
d) als Gewerbetreibender entgegen § 7 ohne vorherige Zulassung tätig wird, außerhalb der 

festgesetzten Zeiten Arbeiten durchführt oder Werkzeuge oder Materialien unzulässig 
lagert, 

e) eine Bestattung oder Beisetzung entgegen § 8 Abs. 1 der Friedhofsverwaltung nicht an-
zeigt, 

f) entgegen § 23 Abs. 1 und 3, § 27 Abs. 1 ohne vorherige Zustimmung Grabmale oder 
bauliche Anlagen errichtet, verändert oder entfernt, 

g) Grabmale entgegen § 25 Abs. 1 nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert oder ent-
gegen § 26 Abs. 1 nicht in verkehrssicherem Zustand erhält, 

h) nicht verrottbare biologisch abbaubare Werkstoffe, insbesondere Kunststoffe, entgegen 
§ 28 Abs. 9 verwendet oder so beschaffenes Zubehör oder sonstigen Abraum oder Ab-
fall nicht vom Friedhof entfernt oder in den bereitgestellten Behältern entsorgt, 

i) Grabstätten entgegen § 31 vernachlässigt. 
j) entgegen § 23 Abs. 5 nicht spätestens sechs Wochen nach Fertigstellung der Grabmal-

anlage die Dokumentation der Abnahmeprüfung und die Abnahmebescheinigung vor-
legt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 1.000,- Euro geahndet wer-

den. 

 
§ 38 

I n k r a f t t r e t e n  

 
Die Neufassung der Friedhofssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die frühere Friedhofssatzung in der Fassung der 7. Änderungssatzung vom 16. Dezember 2019 
außer Kraft. 
 

 
 

B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Ibbenbüren wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird 
darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- 
Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV NRW S. 444), eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen der 
 
5. Änderungssatzung zur Gebührensatzung der Stadt Ibbenbüren für die Benutzung der kom-
munalen Friedhöfe – Friedhofssatzung - 

 
nach Ablauf von sechs Monaten seit der Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 



 21  

 
Ibbenbüren, 18. Dezember 2025 Stadt Ibbenbüren 
 Der Bürgermeister 
 gez. 
 
 Dr:  Schrameyer 
 
 


